
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/1/16 3Ob575/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1985

Norm

ABGB §914 IIId

ABGB §1091 D

Rechtssatz

Wenn Verpächter und Pächter in einem schriftlichen Pachtvertrag, ohne daß sie dazu mündlich ergänzend oder

präzisierend etwas vereinbart hätten, eine einjährige Probezeit vorsehen, gilt diese Bestimmung zugunsten beider

Vertragsteile.
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